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Unterlage zur Sitzung im 

öffentlichen Teil 
 
 

Gremium  am TOP 
Ausschuss Kunst und Kultur 10.05.2011  
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) 12.05.2011  
Bauausschuss 16.05.2011  
Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / 
Vergabe / Internationales 

16.05.2011  

 
Anlass: 

 Mitteilung der Verwal-
tung 

    

      
 Beantwortung von An-

fragen 
aus früheren Sitzungen  

 Beantwortung einer An-
frage  
nach § 4 der Geschäfts-
ordnung 

Stellungnahme zu ei-
nem 
Antrag nach § 3 der 
Geschäftsordnung 

 
 
 
Nutzung des Roncalliplatzes 
 
Die Verwaltung teilt mit, dass die Eigentumsfläche des Doms zwischen dem Römisch-
Germanischen Museum und dem Lichthof der Dombauhütte bis voraussichtlich Ende des 
Jahres für eine Nutzung nicht mehr zur Verfügung steht. 
 
Dies bedeutet, dass der vorhandene Durchgang im Falle von Veranstaltungen (z. B. bei 
Konzerten) oder sonstigen Nutzungen im Verlaufe der Sommer-Saison für Hinterbauten 
nicht genutzt werden kann. Da diese Einschränkungen auch über die Weihnachtszeit 2011 
hinaus bestehen werden, wurde bereits mit dem Veranstalter des Weihnachtsmarktes auf 
dem Roncalliplatz Kontakt aufgenommen, damit dieser die Unterbringung der notwendigen 
Logistik- und Lagerflächen, nunmehr den veränderten örtlichen Gegebenheiten anpassen 
kann.  
 
Aufgrund der Wasserschäden in den Werkstätten der Dombauhütte ist es am 08.04.2011, 
nach Mitteilung des Domsyndikus, Herrn Glöckner, zu einem Gespräch mit Fachleuten 
gekommen, die zu dieser Einschätzung gelangt sind. Zum Zwecke der in Kürze beginnen-
den Beweisaufnahme ist geplant, an verschiedenen Stellen Bauteile zu öffnen und diese 
zu untersuchen. 
 
Nach der Sanierung wird es erforderlich sein, eindeutige Nutzungsbedingungen zu formu-
lieren, damit künftige Schäden verhindert werden.  
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Hintergrundeinrichtungen werden daher voraussichtlich nur noch in einer Leichtbauweise 
möglich sein. Genauere Festlegungen können erst nach Abschluss der Sanierungsarbei-
ten getroffen werden. 
 
 
 
gez. Kahlen 
 


